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Bundesschuhe fiir den Luftschutz

Der Bundesrat hat beschlossen, den neurekrutierten An-
gehorigen der ortlichen Luftschutztruppe anlisslich ihres Ein-
rickens in die Rekrutenschule ein Paar Ordonnanzschuhe un-
entgeltlich abzugeben. Durch diese Massnahme wird eine bes-

sere Ausrustung der Luftschutztruppe mit feldtauglichem
Schuhwerk angestrebt. Die bis jetzt festgelegte Ausrichtung
einer "Schuhentschidigung fiir den besoldeten Diensttag wird
fur diejenigen Angehorigen der Ortlichen Luftschutztruppe
beibehalten, die nicht zu linger dauernden Ausbildungsdien-
sten einberufen werden.

Fusion des Schweiz. Verbandes der LO-Rechnungsfiihrer mit dem Schweiz.

Fourierverband

Die am 18. Mirz 1950 zum Abschluss gekommene
Urabstimmung ergab bei einer Teilnahme von 200
stimmberechtigten Mitgliedern 193 Stimmen fiir die
Fusion unseres Verbandes mit dem Schweiz. (Armee-)
Fourierverband, bzw. dem Verband schweizerischer
Fouriergehilfen.

Damit ist eine interne Verbandsaktion zum Ab-
schluss gekommen, tber die nachstehend kurz berichtet
werden soll.

Bei Kriegsausbruch im Jahre 1939 stand das Rech-
nungswesen der Luftschutztruppen auf schwachen
Fiissen. Die Ausbildung der Rechnungsfithrer war
mangelhaft. In einer Schnellbleiche von vier- bis
sechstigigen Kursen wurde versucht, den Anwirtern
wenigstens die primitivsten Grundlagen zu vermitteln.

In Erkennung dieser Schwierigkeiten ergriff der
damalige Chef des Rechnungswesens der A+ L selbst
die Initiative zur Griindung eines militirischen Fach-
verbandes mit dem Hauptzweck, nach Méglichkeit die
ausserdienstliche Weiterbildung der Rechpungsfithrer
zu fordern. Am 7. Juni 1942 wurde der Verband in
Olten aus der Taufe gehoben und die Leitung den
Kameraden vom Luftschutzbataillon Olten tibertragen.
Im Jahre 1944 wechselte die Leitung nach Luzern
iiber. Statutengemiss war die Tatigkeit des Vorortes
von Luzern im Jahre 1947 abgelaufen. Nachdem aber
bei den eingestellten Dienstleistungen der Luftschutz-
truppen die eigentliche Verbandstitigkeit auf ein
Minimum beschrankt blieb, wurde der Leitung in
Luzern die Weiterfithrung des Verbandes belassen. Sie
unterzog sich dieser Aufgabe.

Die Struktur des Verbandes hat es mit sich ge-
bracht, dass die ausserdienstliche Titigkeit wihrend
der aktivfreien Zeit schwer zu organisieren war. Unser
Verband war eine zentrale Zusammenfassung der LO-
Fouriere, kannte also nicht, wie der Armee-Fourier-
verband, nach Ortschaften oder Regionen organisierte
Untersektionen.  Ortsgebundene  Zusammenkiinfte,
Felddienstibungen, so wichtig diese gerade mit der
neuen Organisation der Luftschutztruppen gewesen
wiren, und anderes mehr, mussten unterbleiben.
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Schon bald nach dem Wechsel der Verbandsleitung
im Jahre 1944 wurden darum die ersten Fiihler fir
die Fusion mit dem Armee-Fourierverband ausgestreckt,
ohne damals zu einem befriedigenden Abschluss zu
kommen. Angesichts des guten Endes eriibrigt es sich,
hier nachtriglich noch nach den Griinden von damals
zu suchen.

Nach Ende des Aktivdienstes hat sich unser Ver-
band kriftig fur die Ausbildung von Fourieren auch
in der Friedenszeit eingesetzt, und es darf als sein
Erfolg gewertet werden, wenn die hiefiir zustindigen
Organe sich entschlossen, erstmals im letzten Jahre
wieder Luftschutz-Fouriere auszubilden. Es war dar-
iberhinaus noch eine besondere Freude damit verbun-
den, unsere Fourieranwirter wurden als gleichberech-
tigte Aspiranten in die Armee-Fourierschule ein-
berufen.

Daneben lief im letzten Jahre die Einfithrung der
Truppenrechnungsfithrer in das auf 1. Januar 1950
in Kraft getretene Verwaltungsreglement, in dem auch
die Belange des im Luftschutz
weitgehend geordnet sind. Auch hier setzte sich der
Verband dafiir ein, dass die Fouriere unserer Truppe
ebenfalls in solche Kurse aufgeboten wurden, und
wiederum war die Freude gross, als die Einfithrung
unserer Leute gemeinsam mit den Truppenrechnungs-
fihrern vor sich ging.

Rechnungswesens

Damit schien der Verbandsleitung die Zeit ge-
kommen, neuerdings mit dem Schweiz. Fourierver-
band zwecks Fusion in Verbindung zu treten. Ueber-
raschenderweise ergab schon die erste personliche
Fithlungnahme mit der obersten Spitze dieses Verbandes
grundsitzlich die Bereitwilligkeit zu einem Zusammen-
schluss. Nachdem auch die Mitglieder des Zentral-
vorstandes unseren Vorschligen zustimmten, konnte
vorbehiltlich der Genehmigung durch die eingangs
erwihnte Urabstimmung folgende Vereinbarung ge-
troffen werden:

a) Die Mitglieder des Schweiz. Verbandes der LO-
Rechnungsfihrer beschliessen auf Grund eines ein-



gehenden Berichtes den Zusammenschluss mit dem
Schweiz. Fourier-Verband und dem Verband schweize-
rischer Fouriergehilfen.

b) Mit dem Zusammenschluss treten die Mitglie-
der unseres Verbandes als vollberechtigte Mitglieder
in die neuen Verbinde ein, oder sie machen vom Aus-
trittsrecht Gebrauch.

Der Uebertritt erfolgt in diejenige Sektion des
Schweiz. Fourierverbandes oder des Verbandes schwei-
zerischer Fouriergehilfen, die nach dem Wohnort des
Uebertretenden in Frage kommt.

¢) Das Verbandsvermdgen, nach Abzug aller Ver-
pflichtungen, geht nach folgendem Verteiler an die bei-
den Verbinde iiber:

Anteil Schweiz. Fourierverband.:

Anzahl Uubertretende Mitglieder X Mitgliederbeitrag
(Fr. 10.—) . = Teilerzahl
Es konnten iiberwiesen werden . Fr. 2275.45

Anteil Verband schweizerischer Fouriergehilfen:

Anzahl bertretende Mitglieder X Mitgliederbeitrag
(Fr.5—) = Teilerzahl

Es konnten uiberwiesen werden . . . Fr. 172.25

Das iibergebene Vermégen wird in erster Linie fir
die ausserdienstliche Weiterbildung der Mitglieder ver-
wendet.

d) Unsere Verbandsbezeichnung geht ein. An
deren Stelle werden wir Mitglieder der beiden Ver-
binde und Abonnenten der betreffenden Verbands-
blitter.

e) Die als Aktivmitglieder unserem Verbande an-
gehérenden Qm. Of. kénnen nach den Statuten des
Schweiz. Fourierverbandes in diesen tibertreten, be-
sitzen dort aber wie alle andern Offiziere kein Stimm-
recht.

f) Nach den Statuten des Schweiz. Fourierver-
bandes stellt jeweils nur die Vorortssektion die Mit-
glieder des Zentralvorstandes. Eine besondere Ver-
tretung der Luftschutzfouriere ist also nicht méglich.

g) Ueber die Vorteile der Mitgliedschaft beim
Schweiz. Fourierverband und beim Verband Schweiz.

Fouriergehilfen orientiert das Werbematerial dieser
Verbinde.

h) Der Uebertritt bringt fiir jedes ibertretende
Mitglied die Beitragspflicht ab Neujahr 1950, nach-
dem in unserem Verbande diese wegen unserer be-
schrinkten Tdtigkeit seit 1947 sistiert war.

Und am 18. Mirz 1950 ging aus der Urabstimmung
die tiberwiltigende Zustimmung der Mitglieder zu diesen
Vorschligen als Beschluss hervor.

Damit ist es den Rechnungsfithrern unserer Truppe
gelungen, positiven Anschluss an die Armee zu finden
und es darf der Hoffnung Ausdruck gegeben werden,
dieser Zusammenschluss méchte auch héhern Orts als
Beispiel zum Abschluss der dort grassierenden Kon-
feritis dienen.

Zum Abschluss sei der Dank an die gesamte Mit-
gliedschaft fiir ihre treue Mitarbeit und Kamerad-
schaft ausgesprochen. Sodann soll dankbar anerkannt
werden, dass wir in unseren Bestrebungen fir die
ausserdienstliche Weiterbildung der Rechnungsfiihrer
von den zustindigen Stellen der A+ L immer unter-
stiitzt wurden, und schliesslich seien in unsern Dank
auch die Kommandanten unserer Luftschutzeinheiten
eingeschlossen, die den Aufgaben und Néten unserer
Gradkameraden immer viel Verstindnis entgegen-
brachten.

Dann sei anerkennend auch der Schweiz. Luft-
schutz-Offiziersgesellschaft und ihrer Sektionen gedacht.
Wir wissen, dass das eine und andere unserer Postu-
late nur mit ihrer Unterstiitzung verwirklicht werden
konnte.

Und schliesslich danken wir den leitenden Organen
des Schweiz. Fourierverbandes fiir ihre aufgeschlossene
Haltung bei den nun gliicklich und erfolgreich zum
Abschluss gekommenen Verhandlungen.

Am Tage, wo ich als abtretender Prisident diese
Zeilen schreibe, erhielt ich durch die A+ L nach meiner
aus gesundheitlichen Griinden erfolgten Entlassung
aus der Luftschutzdienstpflicht die Anerkennungs-
urkunde fiir die dem Vaterland geleisteten Dienste.

Diese Urkunde wird mich immer auch da an die
schénen Stunden treuer und oft frohlicher Kamerad-
schaft in der nicht immer leichten Verbandstitigkeit
erinnern.

Luzern, im Mai 1950.

Oblt. Josef Kaufmann,
frither Qm. Ls. Bat. Luzern.

69



	Fusion des Schweiz. Verbandes der LO-Rechnungsführer mit dem Schweiz. Fourierverband

